
§ 21 

Nachprüfung der Wasserzähler 
 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler 

durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des 

§ 40 Abs. 1 des Mess- und Eichgesetzes (MessEG) verlangen. Stellt der 
Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht beim Zweckverband, so 
hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

  
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler 

nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die 

Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreiten. 

 


